


Die HDI-Gerling Tierhalter-/Zwinger-Haftpflichtversicherung umfasst:

Die gesetzliche Haftpflicht

- des Tierhalters für privat gehaltene Hunde

- des Tierhalters für Schäden aus ungewolltem Deckakt; dies gilt nicht für innerhalb
des Zwingers gehaltene Hunde

- aus im Ausland eingetretenen Schäden. Der Auslandsaufenthalt kann bis
zu einem Jahr dauern.

Was HDI-Gerling für Sie tun kann:

- Wir prüfen die gegen Sie erhobenen Haftpflichtansprüche,

- erfüllen berechtigte Ansprüchen bis zur Höhe
der Deckungssumme,

- wehren unberechtigte Forderungen ab,

- falls notwendig führen wir Prozesse und übernehmen
die Kosten

Allgemeines

1. Vertragliche Grundlagen:
Für den beantragten Versicherungsvertrag gelten die zum Zeitpunkt der Antragstellung
aktuellen Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die Sonder- bzw. Besonderen Bedingun-
gen und die vereinbarten Klauseln sowie die vertraglichen und gesetzlichen Bestim-
mungen.
2. Vertragsverlängerung:
Die Versicherungsverträge verlängern sich jeweils um ein Jahr, wenn sie nicht spätestens
drei Monate vor Ablauf durch eine Vertragspartei in Textform gekündigt werden.
3. Beantwortung der Antragsfragen:
Die unrichtige Beantwortung von Fragen nach Gefahrumständen sowie arglistiges Ver-
schweigen auch sonstiger Gefahrumstände können den Versicherer berechtigen, den
Versicherungsschutz zu versagen. Bei fehlender oder unvollständiger Beantwortung von
Antragsfragen kann sich der Antragsteller nicht darauf berufen, dass diese Angaben dem
Vermittler gegenüber mündlich gemacht worden sind. Striche, sonstige Zeichen oder
Nichtbeantwortung einzelner Fragen im Antragsformular gelten als Verneinung.
4. Verbraucherinformation:
Die gesetzlich vorgesehene Verbraucherinformation ist in diesem Antrag, dem Ver-
sicherungsschein und den Versicherungsbedingungen enthalten.
5. Anwendbares Recht:
Auf die beantragten Versicherungsverträge findet das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land Anwendung, sofern nichts Abweichendes vereinbart ist.
6. Nebenabreden:
Von dem beschriebenen Vertragsinhalt abweichende Nebenabreden bzw. Zusagen werden
für den Versicherungsträger nur dann verbindlich, wenn sie von ihm ausdrücklich und
schriftlich bestätigt worden sind.
7. Beschwerden:
Bei Beschwerden über die Versicherungsgesellschaft wenden Sie sich bitte zuerst an den
Vorstand der HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG in 30659 Hannover. Unser
Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V.; damit können Sie,
sofern Sie mit der Entscheidung unserer Gesellschaft nicht einverstanden sind, das kosten-
lose, außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. Versicherungs-
ombudsmann e.V., Postfach 080632, 10006 Berlin. Bei Beanstandungen haben Sie zudem
die Möglichkeit sich an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Sektor
Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108 in 53117 Bonn zu wenden.
8. Nebengebühren:
Nebengebühren  und -kosten werden nicht erhoben. Insbesondere sind die Versicherungs-
vertreter und Makler nicht berechtigt, ihrerseits von dem Versicherungsnehmer noch
irgendwelche besonderen Gebühren oder Kosten für die Aufnahme des Antrages oder aus
anderen Gründen zu erheben.

Schlußerklärung
Diesen Antrag kann der Versicherer innerhalb eines Monats annehmen. Der
Antragsteller erklärt: Ich willige ein, daß der Versicherer im erforderlichen
Umfang Daten, die sich aus den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung
(Beiträge, Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an
Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der Rückversi-
cherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der Ansprüche an andere Versiche-
rer und/oder an den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.
(GDV) zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer übermittelt. Diese
Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustandekommen des Vertrages sowie für
entsprechende Prüfungen bei anderweitig beantragten (Versicherungs-)Verträgen
und bei künftigen Anträgen.

Ich willige ferner ein, daß die Versicherer der HDI/HDI-Gerling Gruppe meine
allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten in gemeinsamen
Datensammlungen führen und an den/die für mich zuständigen Vermittler
weitergeben, soweit dies der ordnungsgemäßen Durchführung meiner
Versicherungsangelegenheiten dient.
Gesundheitsdaten dürfen nur an Personen- und Rückversicherer übermittelt
werden; an Vermittler dürfen sie nur weitergegeben werden, soweit es zur
Vertragsgestaltung erforderlich ist. Ohne Einfluß auf den Vertrag und jederzeit
widerrufbar willige ich weiter ein, daß der/die Vermittler meine allgemeinen
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten darüber hinaus für die Beratung und
Betreuung auch in sonstigen Finanzdienstleistungen nutzen darf/dürfen. Diese
Einwilligung gilt nur, wenn ich bei Antragstellung vom Inhalt des Merkblattes
Kenntnis nehmen konnte, das mir zu dem gesetzlich für die anderen
Verbraucherinformationen vorgesehenen Zeitpunkt - auf Wunsch auch sofort -
überlassen wird.
Die selbständige Abgabe von Deckungszusagen ist den Vermittlern nicht gestattet
und ohne rechtliche Wirkung für den Versicherer.
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Tierhalter-/Zwinger-Haftpflichtversicherung
Es gelten die HDI-Gerling Allgemeine Haftpflicht-Versicherungsbedingungen (AHB
2000), die Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Privat-
Haftpflichtversicherung (BBR) sowie die “Besonderen Bedingungen für die
Mitversicherung von Vermögensschäden in der Haftpflichtversicherung”.

1. Die Gesamtleistung des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines
Versicherungsjahres beträgt das Doppelte der umseitig genannten Deckungs-
summe.
2. Auf den Umfang der Sachschadendeckung (vgl. § 4 AHB 2000) und den Aus-
schluß der Schäden an fremden Sachen (vgl. § 4 Ziffer I 6 a und b der AHB 2000)
wird besonders hingewiesen.
3. Auf die Möglichkeit der Prämienangleichung  gem. § 8 Ziff. III AHB 2000 wird
hingewiesen.

KDB-Nr. Kunde?/ggf. eine seiner VS-Nrn.
01-  ja

GES-Nr. Betreuer-Nr. Verm.-Nr.

SA-Nr. 121-786 (THV) Ordnungs-Nr. Sparte
SA-Nr. 121-886 (ZHV)


	Text1: Bitte einsenden an: HDI-Gerling SV-Versicherungsservice, Lindlarer Str. 1, 51515 Kürten  
Fax-Nr. 02268 - 90 80 222 


